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Bedingungen der bezahlten Haushalts- und Pflegearbeit von Migrantinnen
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Der folgende Artikel wird sich mit den
Bedingungen bezahlter Haushaltsarbeit
von Migrantinnen in Österreich ausei-
nandersetzen. Wir versuchen die Her-
ausbildung eines „transnational care
space“ durch die argumentative
Verknüpfung von aktueller öster-
reichischer Migrationspolitik und wohl-
fahrtsstaatlicher Restrukturierung zu
erklären. Darüber hinaus möchten wir
mit Analysen aus unserer empirischen
Forschung, [1] die sich mit der Situation
von Migrantinnen aus Mittel- und Os-
teuropa in der Haus- und Pflegearbeit
beschäftigt, einen Beitrag zur Debatte
um Reproduktionsarbeit leisten, der die
Perspektiven und Wünsche von
Haushaltsarbeiterinnen in den Vorder-
grund rückt.

1. Begriffserklärung:
Haushaltsarbeit und
Pflegearbeit
Im englischsprachigen Raum hat sich
der Begriff „domestic work“ bzw. „do-
mestic worker“ in der einschlägigen Lit-
eratur zum Thema durchgesetzt (vgl.
Anderson 2000; Kofman et.al. 2000).
Geissler (Geissler 2002: 31f.) verwen-
det den Begriff der „Haushaltsarbeit“,
der die Bereiche Hausarbeit, Pflege und
Erziehungsarbeit enthält. Es handelt
sich dabei um einen Begriff, der den
umfassenden Charakter von Tätigkeit-
en, die im Haushalt erbracht werden, er-
fassen soll. Schwierigkeiten bei der Defi-

nition von Haushaltsarbeit treten nicht
nur bei der Abgrenzung des Tätigkeits-
bereichs auf, sondern betreffen auch
die Abgrenzung von Arbeitszeit und
Freizeit, von informeller und formeller,
von bezahlter und unbezahlter Arbeit
im Haushalt. Bridget Anderson (2001)
bezeichnet Haushaltsarbeit als repro-
duktive Arbeit, die notwendig ist, um
Menschen und Gesellschaft zu versor-
gen: ”Domestic work is reproductive
work, and reproductive work is not
confined to the maintenance of physical
bodies: people are social, cultural and ide-
ological beings, not just unities of labour.
Reproductive work, mental, physical and
emotional labour creates not simply
labour units, but people.” (ebd.: 6)

Die Aufgabenbereiche der Haushaltsar-
bei t  s ind durch Heterogenität
gekennzeichnet: Sie umfassen persön-
liche Dienste, Pflegearbeit, Hausarbeit
(Putzen, Kochen etc.), Kinderbetreu-
ung, Sexarbeit. Hausarbeit ist einerseits
notwendige Arbeit, um die Reproduk-
tion von Leben aufrecht zu erhalten
durch Betreuungs- und Versorgungsar-
beit und Putzarbeit. Hausarbeit ist aber
auch bedürfnisorientierte Arbeit, deren
Grenzen der Notwendigkeit nicht klar
sind und die teilweise nur entsteht,
weil es billige Arbeitskräfte gibt, die sie
erledigen. ”Domestic work is also con-
cerned with the reproduction of life-style,
and crucially of status.” (Anderson 2001:
6). Hier wird der Zusammenhang
zwischen dem Status des Haushaltes
und den zu erledigenden Arbeiten ange-
sprochen. Die Grenzen von notwendi-
ger Haushaltsarbeit verschwimmen.

Haushaltsarbeit entsteht täglich, ihre Di-
mensionen sind allerdings abhängig
von verschiedenen Variablen wie der
Anzahl der Haushaltsangehörigen, der
Anzahl der (Klein-)Kinder oder son-
stiger bedürftiger Personen, der Größe
und Beschaffenheit der Wohnung/des
Hauses sowie den Sauberkeitsbedürfnis-
sen der BewohnerInnen.

Für die bezahlte und unbezahlte Für-
sorge und Pflegearbeit für Kinder, äl-
tere, behinderte oder kranke Menschen
hat sich in der englischsprachigen Liter-
atur zum Thema der Begriff social care
etabliert (Daly/Lewis 1998, Pfau-Effin-
ger/Geissler 2005, Knijn/Kremer
1997). Dieser große Bereich der
Haushaltsarbeit, die Betreuungs- und
Pflegearbeit (Care Work), unterscheidet
sich allerdings durch den überproportio-
nalen Einsatz der eigenen Subjektivität
in den Arbeitsprozess von den anderen
im Privathaushalt erbrachten Dienstleis-
tungen. Bei der Pflegearbeit muss sich
die/der PflegerIn als Person in die Ar-
beitshandlungen einbringen, da „Fak-
toren wie Gefühl, Empfinden und Erleben
keine nebensächlichen Zutaten, sondern
zentrale Grundlagen des Arbeitshandelns“
darstellen (Krenn 2004: 3). Gleichzeitig
erfordert die Arbeit mit dem Menschen
die Berücksichtigung des Subjektcharak-
ters der pflege- und betreuungsbedürfti-
gen Person. Diese leistet einen entschei-
denden Beitrag zum Gelingen des Ar-
beitsprozesses, indem sich die/der
Gepflegte auf den interaktiven Prozess
mit der pflegenden Person einlässt. Dies-
es zentrale Charakteristikum der Pflege-
und Betreuungsarbeit wird auch mit
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dem Begriff des „doppelten Sub-
jektcharakters“ beschrieben (Krenn
2004).

2. Arbeitsformen und
Arbeitskonzepte
2.1
Beschäftigungsverhältnisse
in Privathaushalten
Die Beschäftigungsverhältnisse, die in
privaten Haushalten für Haushaltsarbei-
terinnen vorkommen, können in zwei
Hauptgruppen eingeteilt werden. Die er-
ste Hauptgruppe besteht aus den soge-
nannten Live-ins. Live-in bedeutet, dass
die Haushaltsarbeiterin nicht nur
beim/bei der ArbeitgeberIn beschäftigt
ist, sondern auch bei ihm/ihr wohnt.
Mit dieser Übereinkunft macht sich die
Haushaltsarbeiterin allerdings enorm
abhängig von ihrem/ihrer Arbeitge-
ber/Arbeitgeberin. Ihre Arbeit, ihr
Aufenthalt, ihr Leben in dem betreffend-
en Land werden primär vom Gut-
dünken und der Zufriedenheit ihres/ihr-
er Arbeitgebers/Arbeitgeberin er-
möglicht, bestimmt und beendet. Live-
in domestic work bietet kein gutes fi-
nanzielles Arrangement für die
Haushaltsarbeiterin. Die extreme Aus-
beutung ihrer Arbeitskraft und der nie-
drige Lohn werden mit ihrer Verpfle-
gung und der Wohnmöglichkeit gerecht-
fertigt. Eines der häufigsten Probleme
in diesem Arbeitsverhältnis ist der Man-
gel an Kontrolle der Arbeitszeit, meis-
tens müssen Haushaltsarbeiterinnen 24
Stunden abrufbereit sein. Live-in-
Beschäftigungsverhältnisse dominieren
vor allem in Südeuropa, in Italien,
Spanien, Griechenland und Zypern bei
Haushaltsarbeiterinnen mit einem mi-
grantischen Hintergrund (vgl. Anderson
2000: 84). Ein Sonderfall der Live-in-Ar-
beitsverhältnisse sind Au-Pair-Stellen,
die in ganz Europa vorkommen und
auch in Österreich einen signifikanten
Zuwachs erleben. (siehe Kapitel 3.2)

Die zweite Hauptgruppe besteht aus so
genannten Live-outs. In diesen Fällen
leben die Haushaltsarbeiterinnen nicht
beim/bei der ArbeitgeberIn, ihre Ar-
beitsstätte ist getrennt von ihrer Woh-
nung. Diese Beschäftigungsform do-
miniert in Frankreich, Deutschland
(vgl. Anderson 2000: 69f.) und auch in
Österreich. In den meisten Fällen wird
in diesem Beschäftigungsverhältnis für

mehrere ArbeitgeberInnen gearbeitet,
was ein hohes Maß an Koordination er-
fordert (vgl. Gather/Meißner 2002:
130). Eine regelmäßige Vollzeiterwerb-
stätigkeit ist die Ausnahme, meistens
werden Beschäftigungen gefunden, die
stunden-, tage-, wochen- oder mo-
natsweise dauern bzw. ausgehandelt
werden.

2.2 „Freundschaftliche
Machtbeziehungen“:
Bedingungen eines
strukturell und persönlich
hierarchisierten
Arbeitsverhältnisses
Als symptomatisch für Arbeitsverhält-
nisse im informellen Sektor können die
Abwesenheit jeglicher ArbeitnehmerIn-
nenrechte und damit die grundsätzliche
Unsicherheit hinsichtlich Dauer und
Regelmäßigkeit sowie die Gefahr von
Unfällen bzw. Krankheit von Hausarbei-
terinnen ohne Versicherungsschutz gese-
hen werden. Die Kammer für ArbeiterIn-
nen und Angestellte (AK) Wien weist in
einer Pressemeldung darauf hin, dass in
dieser Branche existentielle Ab-
hängigkeiten entstehen können, „die in
anderen Branchen nicht in dieser Ausfor-
mung vorkommen (...).“ In der Bera-
tungstätigkeit der Arbeiterkammer (vgl.
Arbeiterkammer Wien 2000) geht es in
den konkreten Fällen um das Vorenthal-
ten des Arbeitsentgeltes, das Nichtein-
halten jeglicher arbeitsrechtlicher Min-
deststandards, die Falschanmeldung der
Haushaltsarbeiterin über den Gewerbe-
betrieb, [2] Unteranmeldung der Arbeit-
nehmerin unter die Geringfügigkeits-
grenze, das Ausnutzen der Unkenntnis
der Sprache und soziale Isolation. Kor-
rekte Entlohnung sowie Sonderzahlun-
gen, bezahlter Urlaub, [3] Überstunde-
nentgelte, Lohnzuschläge, Pausen-
regelungen, Sozialversicherung oder
Nachtruhe sind die Ausnahme.

In einer EU-Studie, in der die Arbeitsbe-
dingungen für Haushaltsarbeiterinnen
mit migrantischem Hintergrund in
nicht-angemeldeten Arbeitsverhältnis-
sen in Österreich, Deutschland, Großbri-
tannien und Spanien im Vergleich unter-
sucht wurden, schwanken die Angaben
der in Österreich im informellen Sektor
beschäftigten Haushaltsarbeiterinnen in
Bezug auf die ausbezahlten Löhne
zwischen sieben und neun Euro pro

Stunde (vgl. Caixeta et.al. 2004). Deut-
lich geringer fällt die Entgeltung von in
Österreich beschäftigten Live-in
Haushaltsarbeiterinnen aus. Sie
übernehmen in den meisten Fällen die
Rund-um-die-Uhr-Pflege und -Betreu-
ung von äl teren,  kranken oder
hilfsbedürftigen Menschen und bekom-
men dafür durchschnittlich 50 Euro am
Tag – in manchen Fällen auch deutlich
weniger (vgl. Gendera 2007). Allerd-
ings muss bei diesen Löhnen mitbe-
dacht werden, dass es sich um in-
formelle Arbeitsverhältnisse ohne
jeglichen Versicherungsschutz und an-
dere arbeitsrechtliche Ansprüche han-
delt. Vereinbarte aber nicht ausbezahlte
Löhne sind aufgrund der rechtlichen Sit-
uation der Haushaltsarbeiterin kaum
einforderbar. Bedingt durch fehlende
Aufenthaltsrechte nutzen die Arbeitge-
berInnen die Situation der Haushaltsar-
beiterinnen aus. Der Migrantin droht
im schlimmsten Fall die Abschiebung,
für den/die ArbeitgeberIn bleiben Ge-
setzesbrüche meist ohne Folgen. Die
Klagemöglichkeit ist meist nur theo-
retisch vorhanden. Die realen Leben-
sumstände sprechen oft dagegen: Ohne
Wohnung, Einkommen und ohne
Bleiberecht für die Arbeitnehmerin bis
zum Abschluss des arbeitsgerichtlichen
Verfahrens (letzteres trifft nur auf Dritt-
staatsangehörige zu) bleibt nur die
Abreise – oft beschleunigt durch Ab-
schiebung durch die Fremdenpolizei.
E b e n s o  w e n i g  w i r d  d i e
Klagemöglichkeit von Bürgerinnen, die
im Mai 2004 der EU beigetreten sind
und mittlerweile aufenthaltsrechtliche
Sicherheit in Österreich genießen, in
Anspruch genommen. Meistens fühlen
sich die Betroffenen aufgrund des ex-
trem personalisierten Arbeits- und Ver-
trauensverhältnis gegenüber ihren Ar-
beitgeberInnen sowie dem/der betreu-
ungsbedürftigen Person moralisch
verpflichtet.

Illegalisierung und/oder prekäre
Lebensverhältnisse ebenso wie un-
zureichende Kenntnisse der Lan-
dessprache führen zu extremer Ab-
hängigkeit von den ArbeitgeberInnen.
Meist wird von beiden Seiten versucht,
ein Vertrauensverhältnis aufzubauen,
was in manchen Fällen bis zu angeblich
freundschaftlichen Beziehungen reicht.
Arbeitsverhältnisse in Privathaushalten
implizieren eine speziell persönliche
Beziehung zwischen ArbeitgeberIn und
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Arbeitnehmerin, welche bis zu der Aus-
sage führt, dass die Haushaltsarbeiterin
Teil der Familie ist. Dadurch wird die
Abgrenzung ihrer Aufgabenbereiche
und der Entgeltung noch schwieriger.
Denn was zählt zur Arbeit, was ist
„Liebes- oder Freundschaftsdienst“?

Der/die ArbeitgeberIn kann von dieser
Nähe in jedem Fall profitieren: Er/Sie
hat die Macht zu entlassen, zusätzlich
können gute interpersonelle Beziehun-
gen zur Arbeitnehmerin die Verhand-
lungsposition stärken. Die Haushaltsar-
beiterin riskiert bei der Formulierung
(in den Augen des/der ArbeitgeberIn)
zu hoher Ansprüche die guten Beziehun-
gen, was angesichts der extrem individ-
ualisierten und ausgelieferten Arbeitsbe-
dingungen von sehr großer Bedeutung
sein kann. So kann es durchaus vorkom-
men, dass eine schlechter bezahlte An-
stellung in Kauf genommen wird oder
dass Arbeitszeit, Arbeitsinhalte oder die
Sicherheit des Arbeitsplatzes zwei-
trangig werden, wenn die Haushaltsar-
beiterin eine freundlichere Atmosphäre
vorfindet (vgl. Anderson 2000: 123;
Gather/Meißner 2002: 131f.).

„What the ‚part of the family’ rhetoric obs-
cures is that relations in paid care are
[…] asymmetrical. While the worker is ex-
pected to have familial interest in the em-
ploying family, this is not reciprocated.”
(Anderson 2000: 123). Die Haushaltsar-
beiterin wird entpersonalisiert, sie wird
zur „Perle“, zum „guten Geist“ des
Hauses, deren eigenes Leben, deren ei-
gene Familie unbeachtet bleiben und
deren Aufnahme in den Haushalt als
großzügige Geste aufgefasst wird. Diese
Rhetorik hilft darüber hinaus mit Wider-
sprüchen umzugehen: Es wird die
Gleichrangigkeit und gemeinsame Men-
schlichkeit zwischen ArbeitgeberIn und
Arbeitnehmerin betont und die Kom-
modifizierung menschlicher Beziehun-
gen zurückgewiesen, indem die Illusion
einer „liebevollen“ Beziehung zwischen
den VertragspartnerInnen aufrechterhal-
ten wird (vgl. Anderson 2000: 124f.).

3. Transnational Care
Space:
Rahmenbedingungen der
bezahlten Haus- und

Pflegearbeit von
Migrantinnen
3.1. Bedingungen der
Arbeit(s)- Migration von
Frauen
Die Erwerbsmöglichkeit von Nicht-
Österreicherinnen ist eng verknüpft mit
dem Status als „Migrantin“. Sie sind
durch die Ungleichbehandlung auf-
grund des Ausländer—beschäftigungsge-
setzes und aufenthaltsrechtlicher
Regelungen an der Integration in den
(formellen bzw. ersten) Arbeitsmarkt ge-
hindert. [4] Diese Regelungen schlagen
sich in der Quotierung ausländischer
Beschäftigter, in der Bindung der
Beschäftigung von MigrantInnen an
eine/n bestimmte/n Arbeitgeber/in
oder an ein bestimmtes Bundesland, so-
gar in einem Beschäftigungsverbot
nachgezogener Familienangehöriger [5]
(vgl. Wiener Integrationsfonds 2003)
oder der bevorzugten Zulassung zum Ar-
beitsmarkt von ausgesuchten „Schlüs-
selkräften“ nieder. Unter die Kategorie
„Schlüsselkraft“ fallen all jene aus-
ländische Beschäftigte, die eine beson-
dere Ausbildung bzw. spezielle Kennt-
nisse aufweisen und über ein monatlich-
es Mindesteinkommen von 2.250 Euro
(:2006) Brutto verfügen. Aufgrund der
bestehenden, geschlechtsspezifischen
Einkommensunterschiede am öster-
reichischen Arbeitsmarkt konnten vor
dem September 2004 nicht einmal
neuzuwandernde, diplomierte Kranken-
schwestern aus den neuen EU-Mit-
gliedsstaaten diese hoch angesetzte Min-
desteinkommensgrenze für Schlüsselar-
beitskräfte erreichen, und waren damit
von einer Beschäftigung im öffentlichen
Gesundheits- und Krankenpflegesektor
ausgeschlossen.

Diese Rahmenbedingungen begünsti-
gen, dass Migrantinnen in der Regel auf
bestimmte, für sie vorgesehene
Wirtschaftsbranchen wie die Land-
wirtschaft, das Gastgewerbe oder den
Privathaushalt festgelegt und/oder in
Beschäftigungsverhältnisse des in-
formellen Sektors gedrängt werden. Zu-
dem gibt es im Falle von gut quali-
fizierten Arbeitskräften Dequalifizierun-
gen aufgrund von Problemen bei der
Nostrifizierung von Bildungsabsch-
lüssen oder weil qualifizierte Ar-
beitsstellen schon von ÖsterreicherIn-

nen besetzt  s ind, die am öster-
reichischen Arbeitsmarkt bevorzugt be-
handelt werden. [6]

MigrantInnen, die keine Möglichkeit
haben, einer legalen Beschäftigung
nachzugehen und daher im informellen
Sektor arbeiten, sind aus dem erwerb-
szentrierten Sozialversicherungssystem
ausgeschlossen (vgl. Kofman et.al.
2000: 144ff.). So erfüllen sie eine dop-
pelte, für den österreichischen Sozials-
taat günstige Funktion: Sie fallen als
Nicht-EmpfängerInnen wohlfahrtss-
taatlicher Leistungen dem Fiskus nicht
zur Last und gewährleisten gleichzeitig
soziale Dienste und Reproduktionsleis-
tungen in schlecht bezahlten und un-
gesicherten Beschäftigungsverhältnis-
sen, die sie aufgrund ihres Status als Mi-
grantIn einzugehen gezwungen sind.
Dieser Zwang wird aufgrund politischer
Wil lensbi ldung von der  öster -
reichischen Gesetzgebung produziert,
die Beschäftigung und soziale Ab-
sicherung von ÖsterreicherInnen ge-
genüber MigrantInnen privilegiert.
Gleichzeitig führt internationale Un-
gleichheit in Einkommen, Vermögen,
Ressourcenausstattung zwischen Nation-
alstaaten zu einem Wohlstandsgefälle,
das Migrationsbewegungen mit hervor-
ruft.

Obwohl die meisten Frauen immer
noch über Familienzusammenführung
zumindest einreisen, werden es immer
mehr, die allein migrieren, aus
wirtschaft l ichen Gründen,  als
„Touristinnen“, als Studentinnen, als
Flüchtlinge. Frauen verlassen ihren
Herkunftsort in der Hoffnung auf
bessere Lebensverhältnisse aufgrund ihr-
er Verantwortung für Kinder und Fami-
lie, die sie oft allein tragen müssen, da
auch alle anderen Familienmitglieder
von Arbeitslosigkeit, Unterbeschäfti-
gung oder schlecht bezahlter Erwerbsar-
beit betroffen sind. Die Bedeutung von
Frauen als Agentinnen im Migration-
sprozess wird nicht nur durch ihre An-
zahl virulent, [7] sondern auch durch
ihren wichtigen Beitrag zur Wohlfahrt
sowohl in den Empfänger- als auch in
den Herkunftsländern. Die Nachfrage
nach weiblichen migrantischen Arbeit-
skräften ist vor allem in „typischen“
Frauenberufen im expandierenden Dien-
stleistungssektor hoch, was wiederum
mit der geschlechtsspezifischen
Zuteilung von Reproduktionsarbeit an
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Frauen, der gestiegenen Arbeitsmarkt-
partizipation von einheimischen Frauen
sowie der Re-Privatisierung von Versor-
gungsarbeit (vgl. Kapitel 3.2) in Zusam-
menhang steht (vgl. Kofman 2000:
et.al. 2f.).

Im Folgenden wollen wir speziell Bedin-
gungen der Arbeitsmigration zweier
Gruppen ausformulieren: von Migrantin-
nen aus den neuen EU-Mitgliedsstaaten
sowie aus der Ukraine, das als Beispiel
für Migrationsverläufe aus Drittstaaten
dienen soll. In beiden Fällen wird der
Fokus auf Arbeitsmigration in Beschäfti-
gungsverhältnissen im Haushalts- und
Pflegebereich gelegt.

3.1.1. Zirkuläre
Arbeitsmigrationsregime
Die Regelungen zur zeitlich befristeten
Beschäftigungsaufnahme in Saison-
branchen und für Au-Pair-Kräfte
spiegeln deutlich die Renaissance des
Systems der „Rotation von Arbeit-
skräften“ wider, welches bereits in den
1960er Jahren zur Anwerbung von
„GastarbeiterInnen“ eingesetzt wurde.
Die Neuauflage dieser „Zirkulären Ar-
beitsmigrationsregime“ fördert die Ent-
stehung von informellen Arbeitsmärk-
ten und von lokalen PendlerInnen-Ge-
sellschaften, wie Norbert Cyrus (2001)
für Deutschland aufzeigt. Mit der Liber-
alisierung der Einreise- und Beschäfti-
gungsbestimmungen für Au-Pair-Kräfte
aus Nicht-EWR Staaten wurde 2001 im-
plizit die „Beschäftigung“ von domestic
und care workern in österreichischen
Haushalten erleichtert (König/Stadler
2003: 236), deren Arbeit seither nicht
mehr dem Ausländerbeschäftigungsge-
setz (AuslBG) unterliegt (vgl. Kapitel
3.2). In der Praxis sind es hauptsächlich
osteuropäische Frauen, die aus Mangel
an Alternativen zur regulären Arbeitsmi-
gration das Au-Pair System als „Sprung-
brett in den Westen“ nutzen (vgl. Hess
2001).

Unter Haushaltsarbeiterinnen, unab-
hängig davon, ob sie als Live-in (wie die
Au-Pairs oder Pflegerinnen) oder als
Live-out beschäftigt sind, dominieren
zirkuläre Formen der Arbeitsmigration.
Die meisten in Privathaushalten
beschäftigten Frauen in Österreich kom-
men aus Polen (vgl. Fassmann/Kohl-
bacher/Reeger 2004: 74), für die, eben-
so wie für die anderen Migrantinnen
aus den neuen EU-Mitgliedsstaaten,

weiterhin Beschränkungen zum Arbeits-
markt bestehen. Während die so genan-
nten „Übergangsfristen“ die legale Ar-
beitsaufnahme für unselbständig
Beschäftigte weitest gehend unterbin-
den, nutzen Frauen die neue Niederlas-
sungs- und Reisefreiheit innerhalb der
EU: Sie kommen nicht mehr unter dem
Deckmantel als Touristinnen für die
Dauer von drei Monaten oder als Au--
Pairs nach Österreich, sondern als Pri-
vatpersonen. Einige machen sich hier
selbstständig und gründen ihre eigenen
Unternehmen, andere nutzen die
Möglichkeit der legalen Arbeitsauf-
nahme im Gesundheits- oder Sozial-
bereich. Die meisten finden allerdings
am informellen Arbeitsmarkt für
haushaltsnahe und personenbezogene
Dienstleistungen eine Beschäftigung.
Viele fahren in regelmäßigen Abstän-
den nach Hause, sei es um den eigenen
familiären Verpflichtungen nachzukom-
men, eine Auszeit von der Erwerbsar-
beit zu nehmen oder Sozialleistungen
wie Gesundheitsvorsorge in Anspruch
zu nehmen, von denen sie in Österreich
aufgrund der nicht sozialversicherten
Tätigkeit ausgeschlossen sind. Die lib-
eralen Einreisebestimmungen für Os-
terurpäerInnen Anfang der 1990er
Jahre sowie die derzeitige Niederlas-
sungsfreiheit für EU-BürgerInnen er-
möglichten somit die Entstehung von
zirkulären Migrationsmustern. Die Mi-
grantinnen, die gleichzeitig sozial und
beruflich in mehr als eine Gesellschaft
integriert sind, werden auch als
TransmigrantInnen bezeichnet (Cyrus
2000, Glick-Schiller et al. 1992).

3.1.2. Frauen- Arbeits-
Migration aus der Ukraine
(Drittländern) nach Österreich
Anders gestaltet sich die Arbeitsmigra-
tion von Frauen aus Drittländern, als
Beispiel sei hier die Ukraine angeführt.
Aufgrund der restriktiven Migrationspol-
itik in Österreich und den beschränkten
Möglichkeiten, in das Land auf legalem
Wege einzureisen, ist die Zahl der in
Österreich arbeitenden und lebenden
UkrainerInnen geringer als in anderen
europäischen Ländern wie Italien,
Spanien, Griechenland oder Portugal.
Für Drittstaatsangehörige, zu denen
auch UkrainerInnen zählen, gibt es de
facto nur fünf Möglichkeiten, eine Ar-
beitserlaubnis oder eine langfristige
Aufenthaltsgenehmigung zu erlangen:

1) Sie bekommen eine Arbeits- und
Aufenthaltsgenehmigung als „Schlüsse-
larbeitskraft“; 2) Drittstaatsanghörige
können als SaisonarbeiterInnen im
Agrar- oder Tourismussektor eingesetzt
werden; 3) Sie werden als Flüchtlinge
anerkannt; 4) StudentInnen dürfen bis
zur Geringfügigkeitsgrenze verdienen;
im Anschluss an das in Österreich ab-
solvierte Studium besteht in wenigen
Fällen die Möglichkeit, eine Beschäfti-
gungsbewilligung zu bekommen; 5) Sie
heiraten eine/n österreichische/n Staats-
bürger/in oder eine/n EU-Bürger/in.
Die ersten drei Möglichkeiten stehen
Frauen, die im Haushaltsbereich eine
Arbeit suchen, nicht zur Verfügung. In
Österreich gibt es – im Gegensatz zu
einer Vielzahl anderer EU-Länder –
keine explizite Möglichkeit für Dritts-
taatsangehörige als HaushaltsarbeiterIn
angestellt zu werden. Daraus folgt, dass
die meisten HaushaltsarbeiterInnen aus
der Ukraine ohne Aufenthalts- und
Beschäftigungserlaubnis in Österreich
verweilen und in der informellen
Haushaltsökonomie arbeiten. In Inter-
views mit Migrantinnen aus der
Ukraine antworteten diese auf die
Frage, welchen Eindruck sie über die
geschlechtsspezifische Struktur von
ukrainischen MigrantInnen in Öster-
reich hätten, dass der Großteil der in
Österreich lebenden und arbeitenden
MigrantInnen Frauen wären. Das
wichtigste Argument für die Dominanz
von Frauen unter den ukrainischen Mi-
grantInnen war, dass sie es leichter als
Männer hätten, einen Job zu finden, da
es in Österreich eine große Nachfrage
nach Haushaltsarbeit von Migrantinnen
gäbe.

Diesem letzten Aspekt, der zunehmen-
den Nachfrage nach von Migrantinnen
erbrachten haushaltsnahen Dienstleis-
tungen, möchten wir im anschließen-
den Kapitel nachgehen. Dabei soll der
Zusammenhang zwischen wohlfahrtss-
taatlicher Restrukturierung und Migra-
tionspolitik in Österreich für die
Etablierung eines „transnational care
space“ geklärt werden.

3.2. Careregime und
Migrationsregime
Die aktuelle sozial- und finanzpolitische
Situation in Österreich ist gekennzeich-
net durch die Reduktion der Staatsaus-
gaben sowie der Staatsaufgaben und ge-
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ht oft auf Kosten der Sozialpolitik und
damit auf Kosten der Frauen (vgl.
Beigewum 2002: 112ff.). Denn ihnen
wird durch die Informalisierung
sozialer Dienstleistungen, die aus bud-
getären Kostengründen nicht mehr vom
Staat erbracht werden und vom Markt
nicht ausreichend zur Verfügung
gestellt werden können, die Ausführung
dieser Tätigkeiten (Gesundheitsversor-
gung, Bildung, Pflege) aufgebürdet.
Zusätzlich bedeutet Kostenreduktion im
Bereich der sozialen Dienste Abbau von
Arbeitsplätzen und die Verdrängung
von Frauen aus gesicherten Arbeitsver-
hältnissen. Der Druck auf Frauen wird
somit doppelt erhöht. Können oder
w o l l e n  F r a u e n  d i e s e  i h n e n
zugeschriebene Betreuungsverantwor-
tung nicht mehr auf sich nehmen und
fällt diese „Möglichkeit“ der Weigerung
mit dem Rückzug der öffentlichen
Hand aus diesen Tätigkeitsbereichen
zusammen, müssen Betreuungs- und
Pflegetätigkeiten von anderen Personen
übernommen werden – und zwar in
„leistbarer“ Form. Unter der Spar-
prämisse und der Ideologie der Eigen-
verantwortlichkeit und des Pri-
vatisierungs- bzw. Outsourcing- Zwangs
verschieben sich Investitionen und In-
terventionen von der öffentlichen
Sphäre auf die private Ebene (vgl.
Sauer 2003). Die Beschäftigung von pri-
vaten Reproduktionsleisterinnen wird
durch steuerliche Abschreibmöglichkeit-
en (in Frankreich) subventioniert oder
durch die Vergabe von Dienstleis-
tungsschecks und die Schaffung von be-
fristeten Arbeitsmöglichkeiten für
„Haushaltshilfen in Haushalten mit
Pflegebedürftigen“ aus Mittel- und Os-
teuropa (in Deutschland) erleichtert
und gefördert. In Österreich wird das
„Unternehmen Haushalt“ (vgl .
Regierungsprogramme ÖVP/FPÖ,
2000-2006) durch die Einführung des
Pflegegeldes, Kinderbetreuungsgeldes
oder des seit 2006 einlösbaren Dien-
stleistungsschecks unterstützt. Der Staat
reguliert also durch eine bestimmte Pol-
itik den „Arbeitsmarkt Privathaushalt“,
da es schwierig ist, Haushalts- und
Pflegedienstleistungen unter Einhaltung
tarifrechtlicher Bestimmungen markt-
fähig und gleichzeitig leistbar zu
machen.

In der Diskussion rund um haushaltsbe-
zogene Dienstleistungen in Österreich
dreht es sich vor allem darum, die Nach-

frage nach Haushaltsarbeiterinnen zu
bedienen. Der Frage nach den Arbeitsbe-
d ingungen  und  dem Lohn  der
beschäftigten Frauen wird wenig Platz
eingeräumt. Die Einführung des Dien-
stleistungsschecks am 1.1.2006 sollte
die Anmeldung und Abrechnung von
Haushaltsarbeiterinnen und somit die
Beschäftigung sozialversicherter Arbeit-
skräfte in privaten Haushalten (Kinder-
betreuung, Reinigungspersonal, Al-
tenpflege) erleichtern und „un-
bürokratischer“ gestalten. Mit dem Di-
enstleistungsscheck soll die Bezahlung
nicht-kontinuierlich erfolgender Arbeit-
en im Haushalt abgewickelt werden,
wobei eine Höchstgrenze von 456,38
Euro pro Monat und Haushalt nicht
überschritten werden darf. Sind diese
Bedingungen nicht erfüllt, müsste
der/die ArbeitgeberIn ein unbefristetes
Dienstverhältnis mit dem/der Arbeit-
nehmerIn eingehen – mit al len
Vorteilen für den/die ArbeitnehmerIn,
die ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
mit sich bringt, wie zum Beispiel Kündi-
gungsschutz. Darüber hinaus stellt sich
die Frage, warum der Gesetzgeber ann-
immt, dass Putzen und Kinderbetreu-
ung keine kontinuierlichen Arbeiten
darstellen und damit Gegenstand eines
Dienstleistungsschecks sein können. An
dieser Stelle ist auch festzuhalten, dass
Migrantinnen, die ohne arbeits-
und/oder aufenthaltsrechtliche Bewilli-
gung im Privathaushalt arbeiten, von
dieser Regelung ohnehin nicht profi-
tieren können. In der Praxis hat sich
herausgestellt, dass der Dienstleis-
tungsscheck auf wenig Resonanz ges-
toßen ist: Geplant war für 2006 ein
Verkauf von rund 500.000 Schecks
Österreich weit gewesen, verkauft
wurde aber nur ein Zehntel der er-
warteten Summe.

Eine weitere Säule des „Untenehmen
Haushaltes“ betrifft die Beschäftigung
von Au- Pairs aus Nicht-EWR-Staaten.
Auf den ersten Blick erscheint es frag-
würdig, was Au- Pairs mit dem Un-
ternehmen Haushalt zu tun haben.
Denn Au- Pair- Kräfte stehen eigentlich
nicht in einem Dienstverhältnis, son-
dern sollten Gäste sein, die in den Kreis
der Familie zum Zwecke des Spracher-
werbs und des Kulturaustausches
aufzunehmen sind und von denen ge-
gen Kost, Logis und Taschengeld er-
wartet wird, dass sie leichte Haushalt-
stätigkeiten und Kinderbetreuung

übernehmen. Mit 1. April 2001 trat
eine Novelle des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Arbeit zur Auslän-
derbeschäftigungsverordnung in Kraft,
wodurch Au- Pair- Kräfte aus Nicht-
EWR-Ländern aus der Ausländerbeschäf-
tigungsquote fallen; es besteht nur noch
Anzeigepflicht bei der regionalen AMS-
Geschäftsstelle. Die Erleichterung der
Beschäftigung von Au- Pair- Kräften hat
demnach eine bestimmte Funktion in
Bezug auf das Migrationsregime und
die sozialstaatlichen Reformen. Hier
werden Möglichkeiten in Einklang mit
der vorherrschenden Migrations- und
Sozialpolitik (restriktive Einwan-
derungspolitik und sozialstaatlicher
Rückzug) geschaffen, die durch eben
diese Politik entstandenen Probleme zu
lösen: Die Verordnung ist eine Ausnah-
meregelung für de facto- Arbeitskräfte
in privaten Haushalten aus Ost- und
Mitteleuropa, [8] die somit nicht unter
die strenge Quotierung für Arbeit-
skräfte aus Drittstaaten bzw. die Über-
gangsregelungen zum Arbeitsmarkt für
BürgerInnen aus den neuen EU-Mit-
gliedsstaaten fallen. Der niedrige Preis
für die Arbeitskraft (2 Euro pro Stunde
bei 25 Stunden Arbeitszeit pro Woche)
bleibt aufrecht erhalten, da sie im Ge-
genzug Kost, Logis und die Möglichkeit
Humankapital und kulturelles Kapital
(Hess 2002: 107) durch die Erfahrun-
gen in Österreich zu lukrieren,
bekommt.

Im Bereich der Pflege- und Betreu-
ungsarbeit wurden entscheidende Re-
Strukturierungen hin zu einer größeren
privaten Verantwortung bereits Anfang
der 1990er Jahre gelegt. Die Verein-
heitlichung und Einführung eines
Pflegegeldes auf Bundesebene im Jahre
1993 bedeutet eine klare Entscheidung
für ein (Geldleistungs-)System, das den
Pflegebedürftigen und ihren Familien
in erster Linie finanzielle Unterstützung
in dieser sozialen Notsituation zukom-
men lässt. Da das Bundespflegegeld
allerdings nur als ein „Beitrag“ zu den
pflegebedingten Mehraufwendungen
konzipiert wurde, stehen den auf Pflege
und Langzeitbetreuung angewiesenen
Menschen folgende Alternativen zur
Auswahl: 1) der Einsatz zusätzlicher pri-
vater finanzieller Ressourcen zur Ab-
deckung der pflegebedingten Kosten; 2)
der Rückgriff auf unbezahlte bzw. nur
symbolisch abgegoltene Betreuungsar-
beit von informell pflegenden Familien-



Grundrisse bei Context XXI „Ich kann in Österreich als Putzfrau arbeiten. Vielen Dank, ja.“

Grundrisse: http://contextxxi.org/ich-kann-in-osterreich-als.html | Seite 6

mitgliedern und FreundInnen; [9] 3) die
Beschäftigung von Migrantinnen, die
unter irregulären, nicht sozialver-
sicherten Bedingungen im Pri-
vathaushalt meist rund um die Uhr pfle-
gen, betreuen und zusätzlich den
Haushalt führen. Durch die Einführung
des Pflegegeldes 1993 wurde die Über-
nahme von Pflegearbeit durch Frauen
aus Mittel- und Osteuropa nicht nur „er-
möglicht und angereizt“ (Hammer
2002: 4), sondern ist „vielfach die
einzige faktische Alternative zur unbezahl-
ten Pflege in der Familie, gleichzeitig aber
eine Marktlösung am regulären Arbeits-
markt vorbei“ (Österle/Hammer 2004:
101).

Grundsätzlich zielt die Organisation der
österreichischen Langzeitpflege auf
„eine klare Definition öffentlicher Verant-
wortung, sowohl hinsichtlich Finanzierung
als auch Ausprägung der erbrachten Leis-
tung“ (Österle/Hammer 2004: 97) ab.
Bei der Gestaltung der Gesetzesinitiativ-
en wurde jedoch die „konkrete Erstellung
der Leistung Pflege und Betreuung [...] rel-
ativ offen“ gelassen (ebd.). Unter den
gegebenen Rahmenbedingungen, wie
dem nicht vorhandenen flächendecken-
den Netz an sozialen Dienstleistungen
und den mit der Inanspruchnahme
solcher Leistungen verbundenen hohen
finanziellen Kosten, hat die Ver-
marktlichung von Pflege die Ungleich-
heiten unter Frauen als potentiellen Be-
treuungspersonen verstärkt (Ham-
mer/Österle 2004). Auf der einen Seite
kommt es zu Ungleichheiten zwischen
einheimischen Frauen unterschiedlicher
sozialer Schichten, da Frauen mit
höherem Einkommen durch die Ein-
führung des Bundespflegegeldes es sich
leisten können Betreuungsaufgaben an
haushal t s f remde Personen zu
delegieren. Andererseits wurden Hi-
erarchien zwischen einheimischen
Frauen und Migrantinnen generiert, da
letztere aufgrund ihrer Nationalität
bzw. dem ihnen zugeschriebenen
beschäftigungs- und aufenthalts-
rechtlichem Status als Ausländerinnen
vom formellen Arbeitsmarkt weiterhin
ausgeschlossen sind (vgl. Kapitlel 3.1)
oder in einem ethnisch segmentierten
Arbeitsmarkt vor allem in bestimmten
„Nischen“, wie dem informellen Sektor
für haushaltsnahe und personenbezo-
gene Dienstleistungen, Beschäftigungs-
möglichkeiten finden.

Vergleicht man in unterschiedlichen eu-
ropäischen Ländern die Organisation
von Langzeitpflege, weist die Ausprä-
gung des österreichischen Pflegevor-
sorgesystems ein hohes Maß an De-Reg-
ulierung auf (Ungerson 2004). Es wird
weder festgelegt, wofür das Pflegegeld
verwendet werden soll, noch definiert,
ob Angehörige mit dem Geld für ihre
Arbeitsleistungen entgolten werden dür-
fen oder nicht. Clare Ungerson (2004:
194f.) zeigt auf, dass vor allem in gän-
zlich unreglementierten ‚cash- for- care’
Systemen eine deutliche Tendenz zur
Entstehung von informellen Pflegear-
beitsmärkten gegeben ist, insbesondere
dann, wenn Migrantinnen als Arbeit-
skräfte zur Verfügung stehen.

Unter den gegebenen wohlfahrts-
taatlichen Rahmenbedingungen sowie
den liberalen Einreisebestimmungen für
OsteuropäerInnen hat die Neugestal-
tung des österreichischen Pflegevor-
sorgesystems mit der deutlichen
Präferenz für Pflege zu Hause zu einer
gestiegenen Nachfrage nach leistbarer,
migrantischer Pflege- und Betreuungsar-
beit geführt und damit die Etablierung
eines transnationalen Pflegedienstleis-
tungsmarktes forciert. Die Tolerierung
irregulärer Betreuungsformen hat dem
österreichischen Staat jährlich Beträge
in Millionenhöhe erspart, die anderen-
falls für Langzeitpflege ausgegeben wer-
den müssten. Ebenfalls haben Familien
mit entsprechenden finanziellen Res-
sourcen, die sich eine bzw. zwei irreg-
ulär beschäftigte Pflegerinnen leisten
können, von diesen neuen staatenüber-
greifenden Beschäftigungsoptionen prof-
itiert. Pflege und Betreuung zu Hause
wird damit hauptsächlich von ein-
heimischen Frauen unterer Einkom-
mensschichten, die unbezahlt arbeiten
oder deren Leistungen nur symbolisch
abgegolten werden, und von Migrantin-
nen, die auf irregulärer Basis pflegen,
erbracht. Die von der Regierung mit
der Einführung des Bundespflegegeldes
gepriesene „Wahlfreiheit“ für die betrof-
fenen pflegebedürftigen Personen und
ihre Familien entpuppt sich damit zu
einer Farce, da das Pflegegeld nur ei-
nen Bruchteil der pflegebedingten
Kosten abdeckt und kein flächendecken-
des Netz an leistbaren, sozialen Dien-
sten gewährleistet wird. Damit besteht
die tatsächliche Möglichkeit zwischen
verschiedenen Betreuungsarrangements
zu wählen und die Wahlfreiheit Betreu-

ungsarbeit unbezahlt in der Familie zu
übernehmen oder eben nicht nur für
Familien mit zusätzlichen finanziellen
Ressourcen bzw. für Frauen aus einkom-
mensstarken Schichten.

3.3. Die „Legalisierung“ des
irregulären Care- Sektors
Seit Jahren ist das Thema der irregulär
beschäftigten Pflege- und Betreu-
ungspersonen, die aus den angrenzen-
den Nachbarstaaten zu Arbeitszwecken
nach Österreich reisen, den politisch Ve-
rantwortlichen bekannt. Stillschwei-
gend wurde das „Problem“ jahrelang ig-
noriert, tabuisiert oder einfach toleri-
ert, da weder für den heimischen Ar-
beitsmarkt noch das Pflegesystem nega-
tive Konsequenzen zu befürchten waren
- ganz im Gegenteil entlastete der in-
formelle Sektor das gesamte Pflegevor-
sorgesystem. Die Betroffenen, die pfle-
genden Migrantinnen, formierten Selb-
sthilfenetzwerke, die ihre prekäre Situa-
tion verbesserte und ihnen ein gewisses
Maß an Sicherheit gewährten (vgl. Gen-
d e r a  2 0 0 7 ) .  E i n e  d e u t l i c h e
Verbesserung ihrer arbeitsrechtlichen
(vor 2004 ebenso aufenthalts -
rechtlichen) Situation oder ihrer Ar-
beitsbedingungen war bis vor kurzem
nicht absehbar. Erst im Sommer 2006
zwang die durch einen Kurierartikel un-
ter dem Titel: „Illegale Pflege: Erste
Anzeigen“ (Kurier, 2. 8. 2006) ent-
fachte Debatte alle politischen Parteien
und Interessensvertretungen zu einer
Stellungnahme.

In der öffentlichen Diskussion stehen
die Interessen und Bedürfnisse der in-
ländischen ArbeitgeberInnen und der
pflegebedürftigen Personen im Mit-
telpunkt. Es wird über ihre Ängste vor
Strafverfolgung wegen illegaler Auslän-
derbeschäftigung oder drohender Ab-
schiebung ins  Heim,  wenn der
„Pflegeengel aus der Slowakei“ auf-
grund geltender Bestimmungen zur
Beschäftigung von AusländerInnen die
Arbeit niederlegen muss, gesprochen.
Die Perspektiven und Wünsche der Mi-
grantinnen werden in der Diskussion
nicht gänzlich außer Acht gelassen, ste-
hen jedoch nicht im Zentrum des
Diskurses, sondern werden den
Bedürfnissen des österreichischen Ar-
beitsmarktes nachgereiht. Daher wer-
den wir als nächstes die im Zusammen-
hang mit der irregulären Pflegarbeit
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diskutierten „Legalisierungsvorschläge“
und die möglichen Konsequenzen für
die Beschäftigen kurz skizzieren, um in
Kapitel 4 ausführlich auf die Perspektiv-
en und Wünsche der Migrantinnen, die
in österreichischen Privathaushalten ar-
beiten, einzugehen.

Die vorgebrachten Reformansätzen und
Regularisierungsbestrebungen für den
Betreuungs- und Pflegedienstleis-
tungssektor umfassen erstens eine „be-
darfsorientierte Öffnung des Arbeits-
marktes“, die bereits durchgesetzt
wurde. Diese Ausnahme aus dem Aus-
länderbeschäftigungsgesetz für in Pri-
vathaushalten beschäftigte Pflege- und
Betreuungspersonen gilt unter der Vo-
raussetzung, dass im ArbeitgeberInnen-
Haushalt ein/eine PflegegeldbezieherIn
mit einem monatlichen Pflegebedarf
von mindestens 120 Stunden lebt (Stufe
drei des Bundespflegedeldes) und das
Beschäftigungsverhältnis über der Ger-
ingfügigkeitsgrenze von 333,16 Euro
liegt. Als zweiten Schritt in Richtung Le-
galisierung dieses Arbeitmarktes konn-
ten  s i ch  SPÖ und  ÖVP au f  e in
„Pflegeamnestiegesetz“ einigen, das die
AuftraggeberInnen, meist die Familie-
nangehörigen der zu Betreuenden bzw.
die Pflegebedürftigen, vor Strafverfol-
gung verschont. Diese Übergangs-
regelung setzt bis Ende Juni 2007 die
Strafbestimmungen verschiedener Ge-
setze, die im Zusammenhang mit einer
irregulären Beschäftigung die Arbeitge-
berInnen betreffen – Betrug in steuer-,
sozialversicherungs-, arbeits-, und frem-
denrechtlicher Hinsicht – außer Kraft.
Zivilrechtliche Ansprüche, z.B. ein zu
niedriges Gehalt, können von den „ille-
gal“ Beschäftigten auch weiterhin
eingeklagt werden (Kurier, 30. 11.
2006). Drittens ist eine arbeits-
rechtliche Ermöglichung der Beschäfti-
gung von Rund-um-die-Uhr-Pflege in
Privathaushalten geplant. Derzeit wird
an der Gestaltung eines so genannten
„Hausbetreuungsgesetzes“ gearbeitet,
das 24-Stunden-Betreuung einerseits als
unselbstständige Arbeit wie auch als
selbstständige Tätigkeit im Rahmen
eines freien Gewerbes ermöglichen soll.

Die Schaffung von legalen Wegen zur
Ausübung von Haushalts- und Pflegear-
beit bedeutet zuallererst eine öf-
fentliche Anerkennung des Bedarfs
nach geschlechtsspezifischen Arbeits-
und Migrationsmöglichkeiten. Die An-

erkennung und Etablierung von domes-
tic und care work als Erwerbsarbeit
eröffnet den Migrantinnen die Option
auf ein formales und abgesichertes
Beschäftigungsverhältnis. Allein die
Festschreibung von Rahmenbedingun-
gen – wie Arbeits- und Ruhezeiten oder
Aufgabenbereichen – schafft eine
rechtliche Grundlage, mit der Ab-
weichungen festgemacht und eingek-
lagt werden können. Auch wenn die for-
male Regelung dieses Arbeitsmarkts-
bereiches eine Stärkung der Position
der Beschäftigten bedeutet, sind damit
die zentralen Probleme, mit denen die
Haushaltsarbeiterinnen alltäglich kon-
frontiert sind, noch nicht gelöst. Die Di-
chotomie zwischen privater und öf-
fentlicher Sphäre wird weiterhin den Ar-
beitsplatz Haushalt strukturieren – der
Arbeitsort wird als Privatbereich angese-
hen und das Beschäftigungsverhältnis
in großem Ausmaß über eine persön-
liche Beziehungsebene definiert. (vgl.
Kapitel 2.2) Höglinger/Berka (1994)
wiesen bereits in einer vor mehr als
zehn Jahren erschienenen Studie zur Sit-
uation von Hausangestellten darauf
hin, dass auch in formalen Beschäfti-
gungsverhältnissen bestehende
rechtliche Rahmenbedingungen in der
Praxis nicht eingehalten werden.

Auf der anderen Seite bedeuten
„Pflegearbeitsplätze für Migrantinnen“,
wie sie in Österreich vorgesehen sind,
eine rechtlich legitimierte Etablierung
der so genannten „Dienstbotinnenge-
sellschaft“ im Rahmen der internatio-
nalen Arbeitsteilung. Migrantinnen wer-
den auf „typisch“ weibliche Berufs-
felder und Aufgabenbereiche fest-
geschrieben, was die bereits ex-
istierende ethnische und gesch-
lechtsspezifische Segmentierung des
österreichischen Arbeitsmarktes zusät-
zlich verstärkt. Daher muss die
Forderung „Gleichstellung von Mi-
grantInnen am Arbeitsmarkt“ lauten.
Diese kann nur erreicht werden, wenn
auch die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen dafür geschaffen sind. Gleichzeitig
sollen Beschäftigungsmöglichkeiten für
24-Stunden-Betreuung im Haushalt
geschaffen werden ohne allerdings Ab-
hängigkeitsstrukturen zwischen Arbeit-
geberInnen und Arbeitnehmerinnen zu
etablieren.

4. Grenzüberschreitende
Lebensperspektiven
Die Möglichkeit, für die finanzielle
Grundversorgung ihrer Familie hier
oder im Herkunftsland zu sorgen, ist
für viele Hausarbeiterinnen ein entschei-
dender Grund zumindest auf weiteres
in Österreich bleiben zu wollen. Im fol-
genden Abschnitt möchten wir einigen
Lebensentwürfen von im Privathaushalt
beschäftigten Frauen nachgehen. Wir
differenzieren dabei zwischen Mi-
grantinnen, die in Privathaushalten
stundenweise beschäftigt sind und vor
allem Putz- und Kinderbetreuungsarbeit
verrichten und Pflegerinnen, die im
Haushalt der pflegebedürftigen Person
leben. Insbesondere lässt sich ein Unter-
schied dieser beiden Haushaltstätigkeit-
en in der öffentlichen und persönlichen
Wahrnehmung feststellen, der auch
Auswirkungen auf die Zukunftsperspek-
tiven der Migrantinnen in dem jeweili-
gen Care- Sektor hat. Es wird dabei
eine Hierarchie der Berufe im Care- Sek-
tor erkennbar, diese Hierarchie spiegelt
sich teilweise auch in den Arbeitsbiogra-
phien der Frauen wider. Sexarbeit steht
am untersten Ende dieser Hierarchie,
bezahlte Hausarbeit und Kinderbetreu-
ung wird insbesondere von hoch quali-
fizierten Frauen als dienende und
wenig prestigeträchtige Arbeit empfun-
den, Pflegearbeit schließlich wird von
Frauen, die einen längeren Aufenthalt
in Österreich planen und nicht in ihren
erlernten Beruf zurückkehren können,
als akzeptable Zukunftsperspektive gese-
hen (vgl. Caixeta et.al. 2004). Die
Perzeption von Haushaltstätigkeiten,
die Entwicklung realitätsnaher Lö-
sungsansätze sowie die beruflichen und
privaten Perspektiven von Migrantin-
nen, die in österreichischen Haushalten
arbeiten, werden wiederum am Beispiel
ukrainischer und polnischer Haushalt-
sarbeiterinnen in Österreich gezeigt.

4.1.Putzen,
Kinderbetreuung
Haushaltsarbeiterinnen, die Putzen und
Kinderbetreuung anbieten, sehen die
stundenweise Beschäftigung in Pri-
vathaushalten als eine vorübergehende
Tätigkeit zum Zweck der Existen-
zsicherung Diese Tatsache ist auch im
Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e r  g e -
sellschaftlichen Abwertung von Hausar-
beit sowie den prekären Rahmenbedin-
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gungen der Beschäftigung zu sehen. Die
Betonung des „Übergangsstadiums“ di-
ent dabei als Schutz vor etwaigen Abw-
ertungen und sorgt dafür, Zielvorstellun-
gen und Perspektiven für die Zukunft
nicht aus den Augen zu verlieren. (vgl.
Caixeta et.al. 2004)

In den von uns durchgeführten Inter-
views zeigte sich, dass Migrantinnen
aus Osteuropa, die im Haushaltsbereich
als Putzfrauen oder Kinderbetreuerin-
nen tätig sind, zumindest über einen Ab-
schluss eines Gymnasiums verfügen, die
meisten absolvierten auch ein Univer-
sitätsstudium. In Österreich ist die
Chance in ihrem ursprünglichen Beruf
zu arbeiten sehr gering. Bei denjenigen
Frauen, die sich illegalisiert in Öster-
re ich aufhal ten ,  g ibt  es  ke ine
Möglichkeit außerhalb des informellen
Sektors zu arbeiten. Trotzdem möchte
sich keine der Interviewpartnerinnen
als „Putzfrau“ identifizieren. Diese Ar-
beit wird durchwegs als notwendige
und vorübergehende Tätigkeit zum
Geld verdienen angesehen – auch wenn
manche schon sieben Jahre in Öster-
reich in privaten Haushalten arbeiten.
Haushaltsarbeit wird als unquali-
fizierte, dienende Arbeit wahrgenom-
men, bei der es keine Aufstiegschancen
gibt und die Position der Putzfrau ge-
genüber dem/der Arbeitgeber/in eine
professionell wie auch hierarchisch infe-
riore ist. Dequalifizierung ist schwer zu
akzeptieren. Olga beispielsweise emp-
fand den Wechsel vom Beruf der
Lehrerin zur Putzfrau als sozialen und
emotionalen Abstieg:

Für mich war es sehr schwer, zu akzep-
tieren, dass ich hier putze, weil ich dort
eine Lehrerin war. (..) Ich hatte immer
Respekt und Achtung. Alle sind per Sie.
Du bist jemand, du bist eine Lehrerin.
(…). Seit ich nach Wien gekommen bin,
mache ich das nicht mehr. Du stehst
neben diesem Klo, putzt es und du fühlst
dich irgendwie, nicht angeekelt, aber
erniedrigt. Du warst eine Lehrerin,
hattest immer mit Heften und Bleistiften
zu tun, und jetzt musst du Klo putzen! Du
sitzt, ärgerst dich und putzt.

Die Notwendigkeit der bezahlten
Haushaltsarbeit wird allerdings an-
erkannt sowie die Kontinuität der Ar-
beit in Privathaushalten geschätzt. In
den Interviews mit Haushaltsarbeiterin-
nen hat sich herausgestellt, dass es eine

den Frauen auch bewusste Diskrepanz
zwischen der Notwendigkeit mit bezahl-
ter Haushaltsarbeit Geld zu verdienen,
und der Selbstachtung, die sie trotz ihr-
er Dequalifizierung, die sich aufgrund
der gesellschaftlichen Abwertung des
Berufs der HaushaltsarbeiterIn ergibt,
nicht zu verlieren bereit sind, gibt. Ve-
rarbeitungsstrategien ergeben sich ein-
erseits durch die Nicht-Identifikation
mit dem Beruf der Haushaltsarbeiterin,
auch wenn diese Frauen jahrelang
darin arbeiten, andererseits in der offen-
siven Darstellung ihrer Qualifikation als
Haushaltsarbeiterin oder pragmatischen
Anerkennung der Berufswahl für diesen
Lebensabschnitt. Irina, ebenfalls
Lehrerin aus der Ukraine, bringt die un-
terschiedlichen Verarbeitungsstrategien
der Frauen in Bezug auf ihren derzeiti-
gen Beruf im Vergleich zu ihrer Fre-
undin auf den Punkt:

Ich habe eine Freundin, die hier schon
verheiratet ist. Sie ist auch Lehrerin, aber
sie hatte Probleme mit dem Putzen. Sie
wollte nicht Klosett putzen. ‚Ich bin eine
Lehrerin, wozu soll ich Klo putzen?’ Ich
habe ihr gesagt: ‚Vera, ich brauche viele
Klos!’ (lacht) Mit der Arbeit hier kann ich
alles machen, ich habe keine Komplexe.

Die Erfahrungen der Frauen lassen sie
auch zwischen „guter“ und „schlechter“
bezahlter Hausarbeit abstufen. Als
Tenor zieht sich durch die Interviews,
dass regelmäßig durchgeführte
Haushaltsarbeit auf breite Resonanz
stößt. Dabei wird allerdings keine Ar-
beit angestrebt, bei denen die Haushalt-
sarbeiterinnen bei den ArbeitgeberIn-
nen gleichzeitig wohnen. Viele Frauen
sprechen über schlechte Erfahrungen
als Live-ins. Insbesondere die Angewie-
senheit auf eine/n Arbeitgeber/in und
das Gefühl des „Eingesperrtseins“ wird
von den interviewten Frauen als nega-
tiv empfunden. Oksana arbeitete als
Live-in in einem Haushalt, in dem sie
auch Kinder betreute:

Du musst auf die Kinder aufpassen und
den Haushalt erledigen, arbeitest von
sieben in der Früh bis zehn am Abend.
Manchmal habe ich nur vier Stunden
geschlafen. Zum Beispiel ich musste im-
mer um halb fünf Uhr aufstehen, denn
eines der Kinder musste immer aufs Klo
um diese Zeit und ich musste ihn ab-
passen, damit er nicht ins Bett macht.
Dafür bekam ich 300 Euro im Monat.

Der Wechsel von der Live-in-Arbeit zu
einer in mehreren Arbeitsstellen tätigen
Hausha l t sarbe i te r in  wi rd  a l s
Verbesserung erlebt, obwohl auch diese
Art der Tätigkeit mit Unsicherheiten –
insbesondere was die Einhaltung von
ArbeitnehmerInnenrechten und die kor-
rekte Ausbezahlung der Löhne betrifft –
behaftet ist (vgl. Caixeta et.al. 2004).

Für Frauen, die in Österreich keinen
gesicherten Aufenthaltsstatus haben, ist
die oberste Priorität, sich legal in Öster-
reich aufhalten und arbeiten zu kön-
nen, „denn die Leute sind ohnehin da.
Wir sind da. Egal illegal oder legal.“,
meint Kristina, eine in Wien arbeitende
Ukrainerin. Insbesondere die Angst vor
Schubhaft und Abschiebung und die
damit verbundenen Aufwände, wieder
nach Österreich kommen zu können,
wiegen hier schwer. Darüber hinaus
besteht der Eindruck, dass illegalisierte
Migrantinnen in Österreich als
„Kriminelle“ wahrgenommen werden.

Ja so schwer ist es hier. Ich weiß nicht,
warum die Österreicher sagen zu uns sch-
warze Menschen. Ist ein bisschen beleidi-
gend. Ja. Was ich mache, ist schlecht für
sie. Aber ich arbeite einfach als Putzfrau.
Dort werden nicht alle Österreicherinnen
arbeiten. Ich nehme nicht jemandem den
Arbeitsplatz weg. Aber ich stehle nicht,
ich arbeite. Ich arbeite ehrlich und mit
meinem Gewissen.

(Kristina)

Wenn es sich bei ihrer Tätigkeit in
Österreich, um ein „temporäres Projek-
t“ handelt, ist auch der Wunsch nach
Reise- und Pendelmöglichkeit sehr
groß. Kinder und Familie nicht sehen
zu dürfen, wird als ein vorenthaltenes
Menschenrecht empfunden. Vergleiche
mit anderen Ländern wie Italien oder
Spanien, wo HaushaltsarbeiterInnen
auch aus Drittstaaten über eigene Ar-
beits- und Aufenthaltskontingente verfü-
gen oder es regelmäßig Legalisierungen
von illegalisierten MigrantInnen gibt,
machen für drittstaatsanghörige Mi-
grantinnen ihre besonders unterprivi-
legierte Position sowohl in Bezug auf
Aufenthalts- als auch auf Arbeitsrechte
deutlich.

4.2.Pflege- und
Betreuungsarbeit von
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Hochbetagten
Die Arbeits- und Lebenssituation von ir-
regulär beschäftigten Pflegerinnen aus
den osteuropäischen Mitgliedsstaaten
unterscheidet sich in einigen zentralen
P u n k t e n  v o n  d e r j e n i g e n  d e r
ukrainischen Migrantinnen. Als Bürg-
erinnen der Europäischen Union ge-
nießen sie aufenthaltsrechtliche Sicher-
heit in Österreich. Schon vor dem
Beitritt zur EU im Jahr 2004 konnten
sie aufgrund der liberalen Visa- Bestim-
mungen für OsteuropäerInnen ihren
Aufenthaltsstatus durch regelmäßiges
Pendeln ins Herkunftsland „erneuern“.
Die temporäre Aufenthaltsmöglichkeit
in Österreich, die besonderen Heraus-
forderungen in der Pflege- und Betreu-
ungstätigkeit und die transnationalen
Netzwerke der Frauen begünstigten die
Entstehung von zeitlich befristeten
Beschäftigungsmustern. In den meisten
Fällen versorgen zwei Pflegerinnen eine
betreuungsbedürftige Person, sie wech-
seln sich im 14-Tagesrhythmus ab, so
dass 24 Stunden am Tag eine Pflegeper-
son bei der/dem PatientIn ist. Diese Ar-
beitsorganisation, die anfänglich von
kommerziell tätigen Vermittlungsagen-
turen und Vereinen etabliert wurde,
wird auch von den Migrantinnen
genutzt, die über ihre informellen Net-
zwerke Betreuungsstellen suchen. Der
Arbeitsrhythmus ermöglicht es den
Live-in Beschäftigten sich von der emo-
tional und körperlich äußerst stra-
pazierenden Pflegetätigkeit zu erholen
und gleichzeitig können die Frauen ihre
eigenen familiären Versorgungsauf-
gaben zu Hause wahrzunehmen.

Auch die konkrete Arbeitssituation von
Live-in Betreuungspersonen in der Al-
tenpflege unterscheidet sich von den
Aufgaben der Haushaltsarbeiterinnen,
die in erster Linie putzen oder Kinder
betreuen. Die spezifischen Bedürfnisse
von demenzkranken Personen, die ei-
nen hohen Betreuungsaufwand
aufweisen, führen dazu, dass die Bewe-
gungsfreiheit der care worker inner-
und außerhalb des Haushalts extrem
eingeschränkt ist. In einigen Fällen
kann die Pflegeperson während ihres ge-
samten Arbeitsaufenthalts den betreffen-
den Haushalt nicht verlassen, weil die
Tätigkeit permanente Aufsicht und An-
wesenheit erfordert. Ein Symptom von
Demenzerkrankungen ist die perso-
nenzentrierte Anhänglichkeit, welche

zusätzlich durch die Rund-um-die-Uhr--
Betreuungsform gefördert wird. Die An-
hänglichkeit ihrer PatientInnen und die
dauernde Aufsichtspflicht führen dazu,
dass die Pflegerinnen ihre Arbeitssitua-
tion „wie im Gefängnis“ beschreiben:

Es ist wirklich psychisch so belastend,
davon hast du keine Vorstellung. Wenn
du in einem Zimmer mit einer alten Per-
son bist. [...] Oder jetzt habe ich einen
Mann der ist ein Alzheimer. Der weiß
nicht wie er heißt, wo er ist, er weiß gar
nichts, dass heißt du bist fast wie im Ge-
fängnis. Wenn du irgendwohin fortgehen
willst, einkaufen, oder du hast eine Fre-
undin im selben Ort, dann hast du sowie-
so immer Angst was dein Patient zu
Hause treibt. Weil die suchen dich im-
mer, wenn sie dich nicht sehen und
suchen dich. Es ist furchtbar.

(Jolanda, Tschechien)

Vergleicht man die Aussagen der
ukrainischen Frauen, die vorwiegend
hauswirtschaftliche Tätigkeiten und Kin-
derbetreuung übernehmen, betonen die
Pflegerinnen aus der Slowakei,
Tschechien oder Polen weniger stark
den Übergangscharakter ihrer Tätigkeit-
en. Jedoch definieren viele ihre
aktuelle arbeitsrechtliche Situation, die
irreguläre Beschäftigung als Pflegerin
in Privathaushalten, als eine lebensbed-
ingte Übergangsphase. Einige Frauen,
insbesondere die Älteren streben eine
sozialversicherte Beschäftigung bzw.
Ausbildung im Gesundheits- und Sozial-
bereich an. Erfahrungen von Migrantin-
nen- Organisationen wie Maiz aus Linz
zeigen, dass momentan viele Migrantin-
nen an einer Ausbildung zur Alten- und
Pflegebetreuerin interessiert sind, da in
diesem Bereich eine zunehmende Nach-
frage zu verzeichnen ist, und es sich
dabei um anerkannte, nicht tabuisierte
Tätigkeiten des Care- Sektors handelt.
Allerdings generieren unterschiedliche
Lebensrealitäten wie Familie und
Lebensmittelpunkt in Österreich oder
im Herkunftsland sowie soziale Charak-
teristika wie Alter, Ausbildung,
Deutschkenntnisse auch unter-
schiedliche Wünsche im Hinblick auf
die berufliche Zukunft und den Aufen-
thalt in Österreich. (vgl. Gendera 2007)

Der Wunsch nach arbeits- und sozialver-
sicherungsrechtlicher Sicherheit wird
insbesondere von gut ausgebildeten
Frauen im Haupterwerbsalter for-

muliert. Für sie bedeuten der Zugang
zum österreichischen Arbeitsmarkt und
die damit verbundene Option auf eine
sozialrechtliche Beschäftigung eine Ab-
sicherung von sozialen Risiken wie
Krankheit, Arbeitslosigkeit und Alter.
Gleichzeitig kann die Integration in den
primären Arbeitsmarkt eine emanzipa-
torische Auswirkung auf die Entschei-
dungen der Migrantinnen haben: Für
Frauen, deren soziale Absicherung im
Herkunftsland an ihren Status als „Ehe-
frau“ geknüpft ist, bedeutet die Arbeits-
marktintegration einen eigenständigen
Zugang zu sozialen Dienstleistungen in
Österreich und damit Unabhängigkeit
von ihrem Partner im Herkunftsland.
Dagegen unterscheiden sich die Wün-
sche von bereits pensionierten Pflegerin-
nen, die ihren Lebensmittelpunkt im
Herkunftsland verorten. Sie streben
keine arbeitsrechtliche Verbesserung
ihrer Situation an. Für sie stellt diese
Tätigkeit einen lukrativen und wil-
lkommenen Zusatzverdienst zu ihrer
geringen Pension dar.

Abgesehen von Bezahlung und sozialer
Absicherung unterscheiden auch die
Pflegerinnen zwischen „guten“ und
„schlechten“ Betreuungsstellen. Eine
„gute“ Betreuung zeichnet sich durch
Unabhängigkeit von kommerziellen Ar-
beitsvermittlungsorganisationen aus,
deren Tätigkeit die Frauen als „Ausbeu-
tung“ empfinden. Eine durchgängige
Nachtruhe ist ein weiteres Unterschei-
dungskriterium. Ebenso wichtig sind
regelmäßige Pausen und Freizeit. Von
zentraler Bedeutung ist auch die
Möglichkeit, selbstbestimmt arbeiten
und entscheiden zu können. Insbeson-
dere durch die Familienangehörigen
der Pflegebedürftigen fühlen sich die
Frauen oft ausgenutzt und kontrolliert:
„Du solltest dich nur um den Patienten
kümmern, aber die Familie, die Angehöri-
gen, die nutzen dich aus. Mit dem Garten,
das ist mir ganz egal, wenn ich im Garten
stehe und gieße, aber nicht Unkraut jäten
und ich weiß nicht was alles. Ich bin nicht
da, um mich um die ganze Familie zu küm-
mern!“ (Jolanda) Gerade in Haushalten,
in denen auch die Familie des/der
Gepflegten wohnt, wird die Arbeitskraft
der care worker aufgrund ihrer perma-
nenten Anwesenheit und scheinbaren
Verfügbarkeit ausgenutzt. Sie werden
angehalten, Versorgungstätigkeiten für
alle Haushalts- Angehörigen zu überneh-
men, die weit über die ursprünglich
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vereinbarten Tätigkeitsbereiche und
Aufgaben hinausgehen.

5. Abschließende
Bemerkungen
In diesem Artikel haben wir aufgezeigt,
welchen bedeutenden Beitrag Mi-
grantinnen für die Versorgung öster-
reichischer Haushalte leisten und
welche Rolle sie im wohlfahrtss-
taatlichen Kontext und darüber hinaus
im Rahmen der internationalen Arbeit-
steilung spielen. Die Arbeitsleistungen
der Frauen aus Ost- und Mitteleuropa
erfüllen eine doppelte Funktion für
österreichische Haushalte: erstens wird
die Erledigung der Reproduktionsarbeit
auf Migrantinnen übertragen. Es finden
Verschiebungen innerhalb des in-
formellen Sektors statt, da vormals un-
bezahlte Haus- und Reproduktionsar-
beit kommodifiziert wird und somit
österreichische Haushalte von unbezahl-
ten Versorgungsleistungen entlastet wer-
den. Zweitens werden Konflikte um die
Erledigung der Haushaltsarbeit, die sich
aus der geschlechtsspezifischen Zuwei-
sung des Reproduktionsbereichs an
Frauen ergeben, aus dem Familien-
haushalt auf eine externe Person, in der
Regel eine Migrantin, ausgelagert.

Die Haltung des österreichischen
Staates gegenüber der geschlechtsspezi-
fischen Nachfrage nach Haushaltsarbeit-
erinnen ist durch Ambivalenz geprägt:
Auf der einen Seite werden fremden-
rechtliche Gesetze zur Beschäftigung
und Niederlassung von neuzuwandern-
den MigrantInnen immer rigider,
gleichzeitig fördern liberale Bestimmun-
gen wie die Au-Pair Regelungen oder
die Organisation von Langzeitpflege in
Österreich die Entstehung von transna-
tionalen, informellen Arbeitsmärkten.
Im Spannungsfeld zwischen der gestie-
genen Nachfrage nach Haushalts- und
Pflegearbeiterinnen, einer Politik der Ig-
noranz dieses Bedarfs und der Abschot-
tung nach Außen auf der öster-
reichischen Seite sowie bestehender
Reisemöglichkeiten, internationaler
Einkommensunterschiede und der sich
daraus ergebenden lukrativen Erwerbs-
möglichkeiten für Migrantinnen ist ein
transnational care space entstanden, in-
dem ungeachtet von nationalstaatlichen
Reglementierungen Haushalts- und
Pflegedienstleistungen grenzüberschreit-
end organisiert, erbracht und konsu-

miert werden. Migrantinnen treffen im
Rahmen diese grenzüberschreitenden
sozialen Raums Entscheidungen, bauen
Netzwerke und soziale Beziehungen auf
und sind damit neben Nationalstaaten
die zentralen Akteurinnen, die den tran-
snational care space mitgestalten.

[1] Sandra Gendera untersuchte in ihrer
Diplomarbeit „Transnational Care Space
Zentraleuropa“ die Arbeits- und Lebensbe-
dingungen von irregulär beschäftigten Mi-
grantinnen in der häuslichen Pflege. Betti-
na Haidinger schreibt derzeit an einer Dis-
sertation über transnationale Haushaltsor-
ganisation von Migrantinnen aus der
Ukraine. Die Ergebnisse beider Arbeiten
beruhen auf der Analyse qualitativer em-
pirischer Forschung.

[2]  Dadurch können die privaten
Lohnkosten über den Betrieb abschreibbar
gemacht werden und das 15. Monatsent-
gelt eingespart werden, da eine Regelung
im Hausgehilfengesetz besagt, dass der Gel-
tungsbereich des Hausgehilfengesetzes
wegfällt, wenn auch nur im geringfügigen
Ausmaß im Gewerbebetrieb des/der Arbeit-
gebers/in gearbeitet wird.

[3] Im Gegenteil muss die Haushaltsarbeit-
erin unbezahlten „Urlaub“ nehmen, wenn
der/die ArbeitgeberIn Ferien macht. Das
bedeutet für die Beschäftigte oftmals ein
Monat Arbeits- und Entgeltentfall.

[4] In Österreich werden verschiedene
Klassen von MigrantInnen konstruiert, die
unterschiedlichen Rechten und Pflichten ge-
genüber dem österreichischen Staat unter-
liegen. Die wichtigsten „Kategorien“ von
ZuwandererInnen sind EU-BürgerInnen,
anerkannte Konventionsflüchtlinge, Mi-
grantInnen aus Ländern, mit denen Öster-
reich oder die EU Assoziierungsabkommen
o.ä. unterhalten, AsylwerberInnen und son-
stige Drittstaatsanghörige. Die Möglichkeit
zur Erwerbstätigkeit von Drittstaat-
sanghörigen in Österreich ist nicht nur im
Ausländerbeschäftigungsgesetz geregelt,
sondern auch abhängig von aufenthalts-
rechtlichen Bestimmungen.

[5] Mit dem Fremdenrechtspaket 2005
(gültig seit 1.1.2006) ist für Familienange-
hörige von Drittstaatsangehörigen eine Er-
laubnis zur Erwerbstätigkeit bereits nach
e i n e m  J a h r  v o r g e s e h e n  ( v g l .
w w w . m i g r a n t . a t ,
www.auslaender.at/gesetze/fr2005/3.htm
l).

[6] Zwei Prinzipien sind grundlegend für

die österreichische Ausländerbeschäfti-
gungspolitik: Der Inländerprimat sieht
vor, dass ÖsterreicherInnen sowohl
bevorzugt eingestellt werden als auch erst
nach einem etwaigen Arbeitskräfte-Abbau
von Nicht-ÖsterreicherInnen entlassen wer-
den. Der Generalvorbehalt besagt, dass
MigrantInnen nur dann beschäftigt wer-
den dürfen, wenn die Lage und die En-
twicklung des Arbeitsmarktes und wichtige
gesamtwirtschaftliche Interessen dies zu-
lassen. (vgl. Bauböck 2001)

[7] Als Beispiel sei die Frauenmigration
nach Wien angeführt: Am höchsten ist der
Frauenanteil unter StaatsbürgerInnen aus
Mittelosteuropa in der Altersgruppe
zwischen 20 und 39 Jahren:  Be i
tschechischen Staatsangehörigen liegt der
Frauenanteil bei 71%, bei slowakischen:
68% (vgl. Wiener Integrationsfonds 2003:
10f).

[8] Laut Auskunft des Arbeitsmarktservice
sind seit der Einführung der Au-Pair-
Anzeigebestätigung am 1.4.2001 insge-
samt 14.593 Anzeigen eingebracht wor-
den (Stand Januar 2007). Ca. 80% der
registrierten Au-Pairs kommen aus dem os-
teuropäischen Raum nach Österreich. Bei
der Auswertung nach Herkunftsländern
überwiegen die Anzeigebestätigungen für
Frauen aus der Ukraine, da dies eine der
wenigen Möglichkeiten ist dokumentiert
für eine längere Periode nach Österreich
einzureisen.

[ 9 ]  8 0 %  d e r  b e t r e u u n g s -  u n d
pflegebedürftigen Personen in Österreich
werden meist von weiblichen Angehörigen
zu Hause versorgt.
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